




Sponsoring	Brainlogs	 	Als	Sponsor	der	Brainlogs	wird	auf	allen	Seiten	der	
Brainlogs	mit	dem	Vermerk	»powered	by	+	Logo«	
auf	Sie	als	Sponsor	hingewiesen.	Preis	und	Verfüg-
barkeit	auf	Anfrage.

Online

Belegen	Sie	das	ganze	Spektrum	
der	Psychologie	–	online!

Die	Seite	www.gehirn-und-geist.de	
bietet	Wissenswertes	rund	um	Psychologie
und	Hirnforschung.	Hier	finden	Sie	Nachrichten,	
Podcasts,	Blogs,	Rezensionen,	Webtipps	
und	natürlich	Informationen	rund	um	das	Heft.

Das	Blogportal	zu	psychologischen	und	neurowis-
senschaftlichen	Themen:	Im	Oktober	2007	startete	
Gehirn&Geist	mit	den	Brainlogs	dieses	bis	dato	ein-
zigartige	Projekt	im	deutschsprachigen	Internet.	
Ein	Blogportal	zu	psychologischen	und	neurowis-
senschaftlichen	Themen.	Was	immer	Psyche	und	
Gehirn	betrifft	–	die	Brainlogs-Blogger	spießen	es	
auf.	Mal	ernsthaft	und	tiefgründig,	mal	humorvoll	
mit	einem	zwinkernden	Auge.	Und	jeder	ist	einge-
laden,	auf	hohem	Niveau	mitzudiskutieren!

Brainlogs



Anzeigenformate Online
Anzeigen-Preisliste Online *

Die	Seiten	bieten	Ihnen	eine	Vielfalt	an	klassischen	Werbeformen.	Sie	wollen	
permanent	bei	uns	vertreten	sein?	Dann	wählen	Sie	das	Superbanner	oder
den	Skyscraper.	Sie	planen	eine	Aktion,	die	punktuell	besondere	Aufmerksamkeit	
erzielen	soll?	Dann	entscheiden	Sie	sich	für	die	aufmerksamkeitsstarken
Werbeformen	Medium	Rectangle	oder	Wallpaper.

*			Die	genannten	Preise	sind	Tausend-Kontakt-Preise	zzgl.	MwSt.

Superbanner	(B × H)
 728 px × 90 px

Skyscraper	(B × H)
 160 px × 600 px

Medium	Rectangle	(B × H)
 300 px × 250 px

Wallpaper	(B × H)
Teil 1 800 px × 90 px
Teil 2 200 px × 600 px

Wallpaper	Teil	1	 800 px × 90 px Superbanner	 728 px × 90 px

Medium
Rectangle		 300 
px ×
250 px

Wall-
paper
Teil	2
200 px × 
600 px

Belegeinheit/Format		 Wallpaper	 Superbanner		 Skyscraper	 Medium	Rectangle

 Teil 1: 800 × 90 px 728 × 90 px 160 × 600 px 300 × 250 px
 Teil 2: 200 × 600 px

Gehirn	&	Geist 70,– € 35,– € 45,– € 55,– €

Sky-
scraper	 
160 px × 
600 px



Produkte

Serie	Kindesentwicklung
(1-mal	jährlich)

Die	Sonderhefte	dieser	
Reihe	behandeln	Fragen	
der	kognitiven	und	emo-
tionalen	Entwicklung	von	
Kindern	und	Jugendlichen.	
2012	stehen	Themen	rund	
um	soziale	Kompetenz	und	
Fairness	im	Fokus.

Dossier
(3-mal	jährlich)

Die	Dossiers	präsentieren	
als	monothematische	
Sonderhefte	ausgewählte	
Artikel	aus	Gehirn&Geist.	
Jedes	Dossier	behandelt	ein	
spezielles	Themengebiet	
aus	verschiedenen	Blick-
winkeln.

Serie	Basiswissen
(2-mal	jährlich)

Die	fünfteilige	Serie	Basiswissen	vereint	Artikel	
zu	grundlegenden	Themen:	Nach	je	2	Teilen	zur	
Psychologie	und	Hirnforschung	erscheint	2012	
der	letzte	Band	zur	Ideen-	und	Wissenschaftsge-
schichte:	Die	wichtigsten	Schulen	der	Psycholo-
gie,	Porträts	berühmter	Hirnforscher	und	span-
nende	Zukunftstrends.



Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 10 48 40 · 69038 Heidelberg · Tel.: 06221 9126-600 · Fax: 06221 9126-709

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1	 �»Anzeigenauftrag« im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 
Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden 
oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2	 �Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsab-
schluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzei-
gen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige 
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.

3	 �Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in 
Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere 
Anzeigen abzurufen.

4	 �Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat 
der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht.

5	 �Betrifft Textteilanzeigen. Für Zeitschriften nicht zutreffend.
6	 �Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 

Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffent-
licht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass 
dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7	 �1. Absatz betr. Textteilanzeigen. Für Zeitschriften nicht zutreffend. Anzeigen, die auf Grund 
ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort »Anzeige« deutlich kenntlich gemacht.

8	 �Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Ver-
öffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäfts-
stellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den 
Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, 
die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung 
oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9	 �Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder 
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet 
die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

10	 �Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträch-
tigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen 
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprüche 
aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadener-
satzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz 
des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu 
zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, sei-
nes gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für 
Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmän-
nischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrläs-
sigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haf-
tung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur 
Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung 
und Beleg geltend gemacht werden.

11	 �Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt 
die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag 
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12	 �Betrifft Textteilanzeigen. Für Zeitschriften nicht zutreffend.
13	 �1. Absatz betr. Rechnungsregelung bei Zeitungen. Für Zeitschriften nicht zutreffend. Die 

Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an 
laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der 
Preisliste gewährt.

14	 �Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen lt. Preisliste sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigen-
abschlusses, das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15	 �Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollstän-
dige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an 
seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige.



Wissen aus erster Hand

Anzeigen:
Karin Schmidt	
schmidt@spektrum.com	
Tel.: 06826 5240-315	
Fax: 06826 5240-314

Anzeigen online:
Michaela Knappe	
knappe@spektrum.com	
Tel.: 06221 9126-851	
Fax: 06221 9126-869


